
Synopse

Änderung EG ZGB, Korporationen

Änderung des Gesetzes über die Einführung des Schweizerischen 
Zivilgesetzbuches im Kanton Glarus

(Erlassen von der Landsgemeinde am ...... Mai 2014)

I.

GS III B/1/1, Gesetz über die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches 
im Kanton Glarus (Einführungsgesetz zum Zivilgesetzbuch; EG ZGB) vom 
7. Mai 1911 (Stand 1. Januar 2013), wird wie folgt geändert:

Art.  200

1 Wenn die nach den Artikeln 189, 196 und 197 erforderlichen Wuhrungen, Ver-
bauungen und Ausräumungen der Wasserläufe nicht ohne weiteres von den Ver-
pflichteten oder von den Gemeinden ausgeführt werden und wenn das öffentliche 
Interesse es erheischt, oder wo es der Natur der Sache nach wünschbar er-
scheint, haben alle Verpflichteten eine Korporation zu bilden.

2 Die Beteiligungspflicht richtet sich nach der Grösse und nach dem Werte der 
Liegenschaften und Bauwerke sowie nach der ihnen voraussichtlich drohenden 
Gefahr, wobei ähnliche, bereits auf einzelnen Grundstücken haftende Lasten 
oder Dienstbarkeiten angemessen zu berücksichtigen sind.

3 Veranlassen die Gemeinden das Erforderliche, so ziehen sie die dadurch ent-
lasteten Grundeigentümer in angemessenem Umfang zur Kostentragung heran. 
Die Bemessung der Grundeigentümerbeiträge richtet sich nach den in Absatz 2 
aufgeführten Kriterien. Diese dürfen nur für die Verhinderung oder gewässerbau-
liche Bewältigung von Schadenereignissen durch Gewässer verwendet werden.

II.

Keine anderen Erlasse geändert.
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III.

Keine anderen Erlasse aufgehoben.

IV.

Diese Änderung tritt am ...... in Kraft.

[Ort]

[Behörde]


